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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.02.1990

Norm

ArbVG §40 Abs4

ArbVG §59

ArbVG §80

ArbVG §81

ArbVG §110 Abs1

ArbVG §113 Abs4

Rechtssatz

Dürfte nur ein Betriebsrat den Zentralbetriebsrat für das gesamte Unternehmen wählen, würde dies zu der der

demokratischen Legitimation des Zentralbetriebsrates für das gesamte Unternehmen abträglichen Konsequenz

führen, daß ein Betrieb - ohne daß dies durch eine innere Notwendigkeit geboten wäre - den anderen Betrieben durch

Konstituierung eines Betriebsrates und die Wahl eines Zentralbetriebsrates aus Mitgliedern dieses Betriebsrates

zuvorkommen und auf diese Weise die zentrale Belegschaftsvertretung auch für die anderen Betriebe für die Dauer

von vier Jahren bestimmen könnte.
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